
 
 
 

                        Wir wünschen allen Bürgerinnen und 
                           Bürgern ein besinnliches und friedvolles 
                              Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten, 

                           leuchtende Kinderaugen, erfüllte 
                               Herzenswünsche und voller 

                                   Zuversicht sowie guten Mutes 
                                     einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 

Frohe We hnach en 

Mit weihnachtlichen 
Grüßen 

 
Stadtverwaltung, 

Stadtrat und  
1. Bürgermeister 

Andreas  
Fath-Halbig 

der stadt wörth a. main • nr. 1330 • 23. dezember 2022

postmaster@woerth-am-main.de, Tel. 98930, Öffnungszeiten Rathaus: 8-12 + MIT 13.30-18 Uhrpostmaster@woerth-am-main.de, Tel. 98930, Öffnungszeiten Rathaus: 8-12 + MIT 13.30-18 Uhr
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  Liebe Bürgerinnen und Bürger,
  das Jahr 2022 hat nur noch wenige Tage, schon sind wir in 2023  
  angekommen. Aber vor uns liegen noch wunderschöne Tage: eine  
  Zeit voller Hoffnung, eine Zeit des Miteinanders, eine Zeit, in der  
  der Mensch im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass dies bei Ihnen allen
   so ist bzw. sein kann. Nach nun beinahe drei Jahren Corona-
  Pandemie freute man sich auf ein „normales“ Weihnachten, aber  
  irgendwie ist in diesem Jahr doch wieder alles anders als gedacht: 
Krieg in Europa, hohe Energiekosten, extreme Lebensmittelpreise und gestiegene 
Allgemeinkosten – die Vorzeichen für dieses Weihnachtsfest scheinen nicht besonders 
gut zu stehen. Aber wir dürfen bei all dem eines nicht vergessen: Weihnachten 2022 
dürfen wir gemeinsam feiern, ganz ohne Beschränkungen. Erinnern Sie sich noch an 
Weihnachten, wie es früher war? Ich meine jetzt gar nicht das Weihnachtsfest von 
vor Jahrzehnten, als Sie vielleicht noch Kind waren, sondern Weihnachten oder das 
ausgefallene Weihnachten 2020. Der größte Wunsch damals: gemeinsam feiern dürfen. 
Ja, nicht irgendeine Sache, sondern das Miteinander war damals – davon bin ich 
überzeugt – das, auf was man hoffte; das, was man ersehnte. In 2021 trat es schon 
etwas in den Hintergrund, waren die „Lockerungen“ doch schon spürbar. Und heute? 
Nun, ich denke, gerade auch heute dürfen wir uns über das Miteinander freuen und 
auch feststellen, dass die gewünschten Dinge an sich sicherlich etwas Schönes sind, 
allerdings bei weitem nicht so schön wie die gemeinsam verbrachte Zeit. Ob man es 
glauben mag oder nicht: Kinderaugen leuchten nicht heller, je mehr Geschenke man 
unter den Weihnachtsbaum legt – sie leuchten heller, je mehr Menschen die Freude 
mit ihnen teilen (ob das auch der Grund ist, weshalb der Stern von Bethlehem so hell 
erstrahlte, weil einfach die Freude über dieses besondere Ereignis so viele Menschen 
berührte?). Und auch wenn nicht jeden Tag Weihnachten ist, so haben wir doch jeden 
Tag die Chance, uns neu für das Miteinander zu entscheiden, Zeit für unsere Liebsten 
zu haben. Seltsamerweise wird einem das meist erst an Weihnachten wieder bewusst… 
und mit den ersten Tagen des neuen Jahres entschwindet dieses Bewusstsein, weil 
doch so vieles wichtiger und die Zeit mit den Liebsten so selbstverständlich erscheint. 
Weihnachten, wie es mal früher war – es ist auch heute möglich. So wünsche ich Ihnen 
und Ihren Liebsten ein wundervolles gemeinsames Weihnachtsfest ganz ohne Hektik 
und Termindruck, einen guten Rutsch ins neue Jahr und verbleibe frohen Mutes 
herzlich grüßend

Ihr

Andreas Fath-Halbig 
1. Bürgermeister
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 11.01.2023 um 
19:00 Uhr, im Rathaus 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.01.2023 um 
19:00 Uhr, im Rathaus
Sitzung des Stadtrates am 18.01.2023 um 19:00 Uhr, in der Grund- 
und Mittelschule
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales am 
25.01.2023 um 19:00 Uhr, im Rathaus

Die nächsten 
Sitzungstermine

Wir gratulieren 
herzlich zum

85. Geburtstag 
 am 23.12.2022 Frau Elfriede Wöber, Bahnstr. 23
70. Geburtstag 
 am 24.12.2022 Herrn Werner Leukers, Schubertstr. 2 A
70. Geburtstag 
 am 24.12.2022 Frau Ursula Spall, Kolpingstr. 6
70. Geburtstag 
 am 30.12.2022 Herrn Wolfgang Jozlowski, Mozartring 9
85. Geburtstag 
 am 01.01.2023 Herrn Ali Kücükdere, Raiffeisenstr. 5
75. Geburtstag 
 am 01.01.2023 Herrn Mehmet Durmaz, Frankenstr. 10 B
80. Geburtstag 
 am 06.01.2023 Frau Christine Neumerkel, Theresienstr. 1

Anton Heinrich Buchwald, geb. am 09.12.2022 in Erlenbach a.Main, 
Eltern: Roswitha und Andreas Buchwald, Landstr. 26

Geburten

1 Mountainbike

Fundsachen können während den Öffnungszeiten, Montag bis Frei-
tag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mittwoch von 13.30 Uhr bis 
18.00 Uhr, im Rathaus Zimmer 15 abgegeben werden. 
Auskünfte und Anfragen erhalten Sie telefonisch unter den Tele-
fonnummern 09372 / 9893 11 und 12.
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BEKANNTMACHUNG 
 
folgender Änderungssatzungen vom 15.12.2022: 

a) 3. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung (BGS/EWS 2019) 

b) 1. Änderungssatzung der Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gung (WAS 2019) 

c) 13. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Gebühren 
für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen (GS/KiTaS 2006) 

und 
Neuerlass der Hundesteuersatzung (HStS – 2023) vom 15.12.2022 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2022 die oben bezeichneten Satzungen be-
schlossen, die nachstehend amtlich bekannt werden.  
 
Andreas Fath-Halbig 
1. Bürgermeister    
 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Satzung zur Änderung 
der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
vom 05.12.2019 Amtsblatt Nr. 1252b vom 13.12.2019 

der Stadt Wörth a.Main 
___________________________________________________________________ 

(3. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung der Entwässerungssatzung  
– 3. ÄndS BGS/EWS 2019 –) 

 
vom 15. Dezember 2022 

 
 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wörth a. Main 
folgende Satzung: 

§ 1 
Änderung des § 10 der BGS/EWS 2019 

 
§ 10 Abs. 3 der BGS/EWS 2019 erhält folgende Fassung: 
 
Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der 
Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 14 m³ 
pro Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt 
dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht 
werden. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 
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Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
 
63939 Wörth a.Main, 15. Dezember 2022 
 
A. Fath-Halbig, 1. Bürgermeister 
 
__________________________________________________________________________ 
 

1. Satzung zur Änderung 
der 

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
vom 05.12.2019 Amtsblatt Nr. 1252b vom 13.12.2019 

der Stadt Wörth a.Main 
___________________________________________________________________ 

(1. Änderungssatzung der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  
– 1. ÄndS WAS 2019 –) 

 
vom 15. Dezember 2022 

 
 

Auf Grund der Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung (GO) er-
lässt die Stadt Wörth a. Main folgende Satzung: 
 

§ 1 
Änderung des § 21 der WAS 2019 

 
§ 21 Abs. 1 der WAS 2019 erhält folgende Fassung: 
 
Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehör-
de oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 1 des MessEG verlangen. Stellt 
der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstel-
lung zu benachrichtigen. 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
 
63939 Wörth a.Main, 15. Dezember 2022 
 
A. Fath-Halbig, 1. Bürgermeister 
 
__________________________________________________________________________ 
 

13. Satzung zur Änderung 
der 

Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 

vom 16.02.2006, Amtsblatt Nr. 907 vom 24.02.2006  
i.d.F. der 12. Änderungssatzung vom 16.12.2021, Amtsblatt Nr. 1.304 vom 24.12.2021 

der Stadt Wörth a. Main 
___________________________________________________________________ 

(13. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Kindertageseinrichtungssatzung 
- 13. ÄndS GS/KiTaS 2006 -) 

 

Seite 1 
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vom 15. Dezember 2022 

 
 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wörth a. Main 
folgende Satzung: 

§ 1 
Änderung des § 10 der BGS/EWS 2019 
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Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebühren-
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werden. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 
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vom 15. Dezember 2022 
 

Aufgrund von Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wörth a. Main 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Änderung des § 5 Abs. 1 GS/KiTaS 2006 

 
1§ 5 Abs. 1 der GS/KiTaS 2006 erhält folgende Fassung:  

 
„§ 5 

Gebührensätze 
 
1Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
1Diese Satzung tritt am 01. September 2023 in Kraft. 
 
 
 
Wörth a. Main, den 15. Dezember 2022 
 
A. Fath-Halbig, 1. Bürgermeister 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

der Stadt Wörth a. Main 
__________________________________________________________________________ 

(Hundesteuersatzung - HStS 2023 -) 
 

vom 15. Dezember 2022  
 
 
 

Gebührensätze/m u. Kind (für 12 Monate) 

Kindertageseinrichtung Kinderkrippe Kindergarten 
Gewichtungsfaktor 2,0  1,0  
Buchungszeiten/d  

>1 - 2 Std. 160,00 € 80,00 € 
>2 - 3 Std. 180,00 € 90,00 € 
>3 - 4 Std. 200,00 € 100,00 € 
>4 - 5 Std. 220,00 € 110,00 € 
>5 - 6 Std. 240,00 € 120,00 € 
>6 - 7 Std. 260,00 € 130,00 € 
>7 - 8 Std. 280,00 € 140,00 € 
>8 - 9 Std. 300,00 € 150,00 € 

>9 - 10 Std. 320,00 € 160,00 € 
>10 - 11 Std. 340,00 € 170,00 € 
>11 - 12 Std. 360,00 € 180,00 € 



6 Amtsblatt der Stadt Wörth Nr. 1330 vom 23.12.2022

Seite 3 

vom 15. Dezember 2022 
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§ 2 
In-Kraft-Treten 
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__________________________________________________________________________ 
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der Stadt Wörth a. Main 
__________________________________________________________________________ 
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>4 - 5 Std. 220,00 € 110,00 € 
>5 - 6 Std. 240,00 € 120,00 € 
>6 - 7 Std. 260,00 € 130,00 € 
>7 - 8 Std. 280,00 € 140,00 € 
>8 - 9 Std. 300,00 € 150,00 € 

>9 - 10 Std. 320,00 € 160,00 € 
>10 - 11 Std. 340,00 € 170,00 € 
>11 - 12 Std. 360,00 € 180,00 € 
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Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wörth a. Main 
folgende Satzung: 

 
 

§ 1 Steuertatbestand 
 

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadtgebiet unterliegt einer gemeindlichen Jah-
resaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 2 Steuerfreiheit 
 

Steuerfrei ist das Halten von  
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von  

a) Hunden in Tierhandlungen,  
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und 
zu diesem Zwecke gehalten werden,  

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdiens-
tes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchfüh-
rung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,  

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,  
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Stationierungs-

streitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden,  
5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretun-

gen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,  
6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrich-

tungen untergebracht sind,  
7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungs-

hunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,  

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind.  
 
 

§ 3 Steuerschuldner, Haftung 
 

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse 
oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt 
auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen 
hält. Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern 
gemeinsam gehalten.  
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner.  
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer.   

 
 

§ 4 Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 
 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgenden 
Kalendermonaten erfüllt werden.  
(2) Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalen-
derjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, 
entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen Hund. Tritt in den Fällen des 
Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für die-
ses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in 
Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den 
verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
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Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wörth a. Main 
folgende Satzung: 

 
 

§ 1 Steuertatbestand 
 

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadtgebiet unterliegt einer gemeindlichen Jah-
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hunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
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§ 3 Steuerschuldner, Haftung 
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(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgenden 
Kalendermonaten erfüllt werden.  
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verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
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(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für 
einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die 
dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbeträge werden 
nicht erstattet. 

 
 

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt  
a) für den ersten Hund         50,00 € 
b) für jeden weiteren Hund        65,00 € 
c) für Kampfhunde       650,00 €. 
 
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.  
(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbil-
dung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aus-
zugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie de-
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 
 

§ 6 Steuerermäßigungen 
 

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr 

als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 

oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
fern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
(2) Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt aner-
kannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von 
dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung 
um ein Zwölftel des Steuersatzes. Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate 
der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung  
 
(1) Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres 
zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für 
die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßge-
bend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die Hun-
dehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung 
gewährt.  

 
 

§ 8 Entstehung der Steuerpflicht 
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(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für 
einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die 
dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbeträge werden 
nicht erstattet. 

 
 

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt  
a) für den ersten Hund         50,00 € 
b) für jeden weiteren Hund        65,00 € 
c) für Kampfhunde       650,00 €. 
 
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.  
(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbil-
dung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aus-
zugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie de-
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 
 

§ 6 Steuerermäßigungen 
 

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr 

als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 

oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
fern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
(2) Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt aner-
kannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von 
dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung 
um ein Zwölftel des Steuersatzes. Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate 
der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung  
 
(1) Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres 
zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für 
die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßge-
bend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die Hun-
dehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung 
gewährt.  

 
 

§ 8 Entstehung der Steuerpflicht 
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Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand 
erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertat-
bestand verwirklicht wird.  

 
 

§ 9 Fälligkeit der Steuer 
 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 01. April  eines jeden 
Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.  

 
 

§ 10 Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 
 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Ge-
meinde melden.  
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung 
des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter An-
gabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorla-
ge geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.  
(3) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke 
aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermar-
ke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetrof-
fen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.  
(4) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde 
abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen 
oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. Mit der Abmeldung des Hundes 
ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.  
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der 
Gemeinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen. 
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuersatzung vom 03.12.2015 außer Kraft. 
 
 
 
63939 Wörth a. Main, den 15. Dezember 2022 
 
A. Fath-Halbig, 1. Bürgermeister 
 

Seite 5 

(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für 
einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die 
dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbeträge werden 
nicht erstattet. 

 
 

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt  
a) für den ersten Hund         50,00 € 
b) für jeden weiteren Hund        65,00 € 
c) für Kampfhunde       650,00 €. 
 
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.  
(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbil-
dung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aus-
zugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie de-
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 
 

§ 6 Steuerermäßigungen 
 

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr 

als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 

oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
fern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
(2) Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt aner-
kannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von 
dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung 
um ein Zwölftel des Steuersatzes. Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate 
der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung  
 
(1) Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres 
zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für 
die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßge-
bend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die Hun-
dehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung 
gewährt.  

 
 

§ 8 Entstehung der Steuerpflicht 
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Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand 
erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertat-
bestand verwirklicht wird.  

 
 

§ 9 Fälligkeit der Steuer 
 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 01. April  eines jeden 
Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.  

 
 

§ 10 Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 
 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Ge-
meinde melden.  
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung 
des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter An-
gabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorla-
ge geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.  
(3) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke 
aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
stets tragen muss. Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermar-
ke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetrof-
fen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.  
(4) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde 
abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen 
oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. Mit der Abmeldung des Hundes 
ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.  
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der 
Gemeinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen. 
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Hundesteuersatzung vom 03.12.2015 außer Kraft. 
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(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für 
einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die 
dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbeträge werden 
nicht erstattet. 

 
 

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt  
a) für den ersten Hund         50,00 € 
b) für jeden weiteren Hund        65,00 € 
c) für Kampfhunde       650,00 €. 
 
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.  
(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbil-
dung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aus-
zugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie de-
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 
 

§ 6 Steuerermäßigungen 
 

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr 

als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 

oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
fern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt. 
(2) Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt aner-
kannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von 
dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung 
um ein Zwölftel des Steuersatzes. Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate 
der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung  
 
(1) Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres 
zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für 
die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßge-
bend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die Hun-
dehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung 
gewährt.  

 
 

§ 8 Entstehung der Steuerpflicht 
 

Öffnungszeiten     Mittwoch und Freitag 16-18 Uhr
                          Sonntag 11-12 Uhr
                          Telefon: 8488 - www.stadtbibliothek-woerth.de
               Ihr findet uns auch auf Instagram

Wir wünschen ein wunderbares Weihnachtsfest, entspannte Stun-
den mit der Familie und besinnliche Feiertage.

Erster Ausleihtag im neuen Jahr: 08.01.2023

Wir freuen uns auf Euch!
Das Team der Stadtbibliothek

Herausgeber sowie verantwortlich für den amtlichen und nicht-amtlichen Teil: Stadt Wörth am 
Main, Bürgermeister Andreas Fath-Halbig, Verantwortlich für die Kirchlichen Nachrichten: kath. 
Pfarramt St. Nikolaus, ev.-luth. Trinitatis-Gemeinde Klingenberg-Wörth; für den Vereinsteil: 
der jeweilige Verein, verantwortlich für den Anzeigenteil: Druckerei Tübel GmbH, Philipp-Ka-
chel-Straße 2, 63911 Klingenberg am Main, Tel. 09372 4083860, www.tuebel-druck.de, E-Mail:  
email@tuebel-druck.de, Erscheinungsweise: 14-tägig, Auflage: 2.400 Exemplare.
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S T E L L E N A N Z E I G E N

  Stellenausschreibung
  Die Stadt Wörth a. Main stellt 
  für den Jugendtreff am Wiesenweg

eine/n Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialpädagogen bzw. Dipl.-Sozi-
alarbeiter/Arbeiterin oder eine/n Erzieher/in mit 19,50 h/w ab 
sofort ein.

Ihre Aufgaben:
•	 Gestaltung	der	offenen	Kinder-	und	Jugendarbeit
•	 Planung	und	Durchführung	von	Projekten	und	offenen		
 Angeboten
•	 Ansprechpartner	bei	Sorgen,	Ideen	und	Wünschen
•	 Projektarbeit
•	 Organisatorische	Aufgaben
•	 Planung	und	Begleitung	des	Ferienprogramms

Ihr Profil
•	 Spaß	und	Freude	im	Umgang	mit	Kindern	und	
 Jugendlichen
•	 Methodenkompetenz	und	Problemlösungsfähigkeit
•	 Empathie
•	 Beratungskompetenz
•	 Sichere	und	respektvolle	Sprachführung
•	 Reflexions-	und	Kommunikationsfähigkeit
•	 Gutes	Selbstmanagement
•	 Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen 
•	 Vergütung	und	Eingruppierung	nach	dem	Tarifvertrag	für		
 die Beschäftigten im Sozial- u. Erzieherdienst
•	 die	im	öffentlichen	Dienst	üblichen	Sozialleistungen

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugniskopien) richten Sie bitte bis zum 11.01.2023 an die Stadt 
Wörth a. Main, Luxburgstr. 10, 63939 Wörth a. Main. Für weitere 
Auskünfte steht Ihnen Herr Wittor (Tel.: 09372/9893-20) gerne zur 
Verfügung.
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Die Stadt Wörth a. Main
stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 
Sachbearbeiter/in „Digitales Rathaus“ 
vornehmlich Richtung Fachinformatiker/in (m/w/d) ein. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2024 und hat einen 
Umfang von 19,5 h/w.

Aufgabenbereich:
•	 Umsetzungsbegleitung
•	 Digitalisierung	von	Arbeitsabläufen/interner	Prozesse	
 (Dokumenten-/Personalmanagement, Rechnungsstellung/ 
 Buchhaltung)
•	 Digitale	Bürgerbeteiligungsverfahren
•	 Online	abrufbare	Verwaltungsdienstleistungen

Voraussetzungen:
•	 Eine	abgeschlossene	Berufsausbildung	als	
 Fachinformatiker.
•	 Schnelle	Auffassungsgabe,	Flexibilität	im	Umgang	mit		
 wechselnden Aufgabenstellungen und eigenverantwort-
 liches Arbeiten
•	 Selbständige	und	sorgfältige	Arbeitsweise,	Zuverlässigkeit		
 und Belastbarkeit
•	 Sehr	gute	IT-Kenntnisse	

Wir bieten:
•	 leistungsgerechte	Vergütung	entsprechend	der	
 Qualifikation und Berufserfahrung
•	 die	im	öffentlichen	Dienst	üblichen	Sozialleistungen
•	 flexible	Arbeitszeit	(Gleitzeitmodell)

Wenn Sie an dieser vielseitigen und anspruchsvollen Tätigkeit inte-
ressiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla-
gen bitte bis zum 11.01.2023
an die Stadt Wörth a. Main, Luxburgstr. 10, 63939 Wörth a. Main.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Wittor (Tel.: 09372/9893-
20) gerne zur Verfügung.
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Stadt Wörth a.Main
Stellenausschreibung
Die Stadt Wörth a Main stellt ein

1. ab sofort für die Kindertagesstätte „Wirbelwind“
•	 eine Integrationskraft (m/w/d) mit 8 Wochenstunden.
 Ab Januar 2023 suchen wir für zwei unserer Kinder eine  
 Alltagsbegleitung in unserer Kita Wirbelwind. Für einen 
 sicheren Alltag brauchen die Kinder eine erwachsene  
 Person, welche sie in ihrem Alltag begleitet. Die Kinder  
 brauchen Unterstützung beim Essen und Anziehen und  
 manchmal nur ein wachsames Auge aus der Ferne. 
 Die Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 9:30 Uhr  
 bis 15:30 Uhr mit einer halben Stunden Mit-tagspause.  
 Der Arbeitgeber ist die Stadt Wörth. Die Vergütung bemißt 
 sich nach der Entgeltgruppe S2.
 Für Rückfragen steht in der Kita Wirbelwind Ute Teitscheid 
 zur Verfügung. Bitte alle Anfragen per Mail an die Kita  
 Wirbelwind: kita-woerth-teitscheid@t-online.de
 Wir freuen uns auf Ihr Interesse!!!
•	 Eine	Individualbegleitung (m/w/d) mit 35 Wochen-
 stunden. 

2. ab 01.01.2023 für die Kindertagesstätte 
 „Kleine Strolche“
•	 eine/n	Kinderpfleger/in (m/w/d) in Entgeltgruppe S 3  
 TVöD mit 8,5 Wochenstunden. Die Stelle ist unbefristet.  
 Vorgesehene Einsatzzeit: Montag - Freitag 13.30-15.00  
 Uhr + 1 Stunde Teamarbeit.

3. ab 01.01.2023 für die Kindertagesstätte 
 „Kleine Strolche“
•	 eine/n	Erzieher/in (m/w/d) in Entgeltgruppe S 8 a TVöD  
 mit 27 Wochenstunden. Die Stelle ist unbefristet. 
 Vorgesehene Einsatzzeit als Gruppenleitung: 
 Montag-Freitag 14.00-16.00 Uhr. 
 Weitere 15 Wochenstunden sind vorgesehen für kind-
 bezogene Sprachförderung in den drei Kindertages-
 stätten der Stadt. 2 Stunden sind Verfügungszeit. 
•	 eine	weitere	Hauswirtschaftskraft (m/w/d) in Entgelt-
 gruppe 1 TVöD mit 5,0 Wochenstunden. 
 Die Stelle ist unbefristet. Vorgesehene Einsatzzeit: 
 Montag-Freitag, 12.30-13.30 Uhr.
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4. ab dem 01.09.203 für die Kindertagesstätte 
 „Rasselbande“
•	 eine/n	Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin  
 (m/w/d) zum Einsatz im Kindergartenbereich
•	 einen	Freiwilligen/n	Bundesfreiwilligendienst	(m/w/d)
•	 einen	Praktikant / eine Praktikantin (m/w/d) 
 im Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ)

5. ab dem 01.09.2023 für die Kindertagesstätte 
 „Kleine Strolche“
•	 eine/n	Freiwillige/n	Bundesfreiwilligendienst	(m/w/d)
•	 einen	Praktikant	/	eine	Praktikantin (m/w/d) im 
 Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ)

6. ab dem 01.09.2023 für die Kindertagesstätte 
 „Wirbelwind“
•	 eine/n	Freiwillige/n	Bundesfreiwilligendienst	(m/w/d)
•	 einen	Praktikant	/	eine	Praktikantin	(m/w/d)	im	
 Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ)

Wir bieten Ihnen
•	 einen	interessanten,	vielseitigen	und	verantwortungsvollen	
 Arbeitsplatz
•	 eine	Vergütung	bzw.	Eingruppierung	nach	dem	Tarif-
 vertrag für die Beschäftigten im Sozial- u. Erzieherdienst 
•	 die	im	öffentlichen	Dienst	üblichen	Sozialleistungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
zum 31.12.2022 an die Stadt Wörth a.Main, Luxburgstr. 10, 63939 
Wörth a.Main, e-mail: postmaster@woerth-am-main.de. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Englert (Tel.: 09372/9893-
22) gerne zur Verfügung.
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Elektrogeräte-
container

Grüngut- 
sammelplatz

Postagentur
Öffnungszeiten

Die nächsten 
Amtsblätter

Standort Wörth: Luxburgstraße, Glascontainerstandplatz
Standort Klingenberg: Trennfurter Straße - gegenüber Dekoramik,
bei den Glascontainern

Öffnungszeiten: Winter (November bis März)
Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag  11.00 bis 15.00 Uhr

Anlieferung ausschließlich durch private Haushalte!

Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten!

Landstraße 11b

Mo. - Mi.: 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr, Do.: 9 - 12 Uhr

Fr.: 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr, Sa.: 10 - 12 Uhr

01. Ausg. 2023  Fr. 13.01.  Annahmeschl. Mo., 09.01., 12 Uhr

02. Ausg. 2023  Fr. 27.01.  Annahmeschl. Mo., 23.01., 12 Uhr

Gasversorgung Unterfranken GmbH, Betriebsstelle Untermain,
Telefon 5085; Störungshotline: 09 41 / 28 00 33 55

Open Grid Europe (kostenfrei): Tel.: 0800/1012707
Terminvereinbarung Austausch Wasserzähler: Tel.: 09372/94745-13

EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain, Landstr. 47,
Wörth, Verwaltung: Tel.: 9455-0, Störungsdienst: Tel.: 0171/5185592

AMME, Notfall-Service Nr.: 0160-96 31 44 41

EZV EchtZeitVerbindung, Landstraße 47, Wörth, Tel. 9455-0
Entstörungsdienst: 9455-55

Gas

Wasser

Strom

Abwasser

DSL / Internet
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Wörther Hallenbad
Landstr. 50
63939 Wörth a.Main
Telefonnummer während der Öffnungszeiten: 09372 - 941026

Öffnungszeiten:
 Montag 17.00 - 20.00 Uhr allgemein (1)
 Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 Donnerstag 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 (Warmbadetag: Jeden 1. Donnerstag im Monat 
 ab 19.30 Uhr Frauenschwimmen)
 Freitag 13.00 - 17.00 Uhr Senioren
 (Warmbadetag) 13.00 - 17.00 Uhr Baby-Schwimmen  
 (Mütter/Väter mit Baby)
 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 Sonn- u. Feiertags 09.00 - 12.00 Uhr allgemein (1)

(1) Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre bis 19:00 Uhr!

Das Schwimmbecken ist spätestens 15 Minuten vor Schließung des 
Hallenbades zu verlassen.
Wassertemperatur ca. 27 Grad
Auf Grund der Energieeinsparverordnung wird die Temperatur an 
den Warmbadetagen auf zunächst 30 Grad abgesenkt.

 Wer bietet an?  Wo?  Telefon
Äpfel  Rudolf Schusser  Bayernstraße 1 B  8656

Honig  Reiner Ott  Landstraße 57  73296

Socken  Strickkreis  Vereinsheim  0176 95486031

 alle 14 Tage dienstags in den ungeraden Kalenderwochen

Wein  Rainer Schusser  Beethovenstraße 18  72502
 Matthias Spall  Bayernstraße 10  72727
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

im jetzt zu Ende gehenden Jahr, haben wir vom Seniorenbeirat, 
euch ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Der inzwi-
schen fast jeden Monat stattfindende „Seniorentreff“ in der Gü-
terhalle ist eine sehr beliebte Veranstaltung geworden. Neben Vor-
trägen zu verschiedenen Themen, wird dieser Treff durch „Singen 
beim Wein“ abwechslungsreich gestaltet. Die Adventsfeier und das 
Theater mit Kurt Spielmann rundeten das Angebot ab. Im Septem-
ber waren wir mit dem Bus nach Schneeberg zu den Kellerfreunden 
unterwegs und außerdem wird unser Angebot durch regelmäßige 
Spielenachmittage und das wöchentliche Boulespiel an der Schloß-
wiese ergänzt. Ein herzlicher Dank an die Stadtverwaltung, beson-
ders an Bürgermeister Fath-Halbig, Karin Schirmeister und Anna 
Schmitt die uns immer bestens unterstützen. Ein besonderer Dank 
gilt Sabine und Mathias Spall, die uns die Möglichkeit bieten bei 
ihnen den Seniorentreff zu veranstalten. Und nicht zuletzt vielen 
Dank an euch, die ihr unsere Veranstaltungen besucht und unter-
stützt habt.

Auch im neuen Jahr werden wir weiterhin dafür sorgen, dass es 
nicht langweilig wird. Beginnen werden wir schon am 10. Januar, 
14.00 Uhr, in der Güterhalle mit unserem „Haus- und Hofmusi-
kant“ Gofy . Im Februar geht es weiter mit einem Seniorenfasching, 
näheres im nächsten Amtsblatt.

Für	 die	 kommenden	 Feiertage	 wünschen	 wir	 euch	 und	 eue-
ren	Familien	eine	segensreiche	Weihnacht	und	ein	glückliches,	
friedvolles und gesundes Jahr 2023.

Euer Seniorenbeirat
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Rentenberatung „Deutsche Rentenversicherung Bund“
Herr Ralf Kreile, Versichertenberater aus Erlenbach, gibt Auskunft 
über Rentenfragen und Versicherungsrecht. Die Beratung ist kos-
tenlos. Er nimmt Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung 
entgegen. Es wird gebeten, hierzu Ausweise und vorhandene Ver-
sicherungsunterlagen mitzubringen. Unter der Tel 0179 / 6761125 
können Sie gerne einen Termin vereinbaren.

Die Rentensprechtage
Die Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Milten-
berg berät alle Arbeiter und Angestellte kostenlos.

Zu finden ist die Beratungsstelle unter folgender Adresse: 
Deutsche Rentenversicherung
(Ämtergebäude – nicht im Landratsamt)
Fährweg	35,	63897	Miltenberg
Tel.:	Terminvereinbarung:	09371/501152
Öffnungszeiten
Montag von 8:30-12:00 und 13:00-15:30 Uhr
Mittwoch von 8:30-12:00 und 13:00-15:30 Uhr

Um längere Wartezeiten auszuschließen, ist eine vorherige rechtzei-
tige Terminanfrage erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt telefo-
nisch beim Landratsamt Miltenberg, jeweils montags bis mittwochs 
von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, donnerstags von 7:30 Uhr bis 18:00 
Uhr und freitags von 7:30 Uhr bis 13.00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/501152. 

Erneut schließt sich der Jahreskreis

und so möchten wir für all die Unterstützung, Zusammenarbeit und 
Mitarbeit, die wir erleben durften, ein ganz besonderes Dankeschön 
sagen.

Möge auch das Jahr 2023 von einem guten Stern begleitet werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein besinnliches Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage
sowie viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr

das Team der „Kleinen Strolche“

Kita  
Kleine Strolche
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Kinderbetreuungsangebot  
für das Kita-Jahr 2023/2024

 – ANMELDE- und UMBUCHUNGSWOCHE –

In der Zeit von
	 Montag	30.01.2023	bis	Freitag	03.02.2023	
 jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 und von 13:00 bis 16:00 Uhr 
ist in den einzelnen Kitas die An- und Ummeldung zum 
Kinderbetreuungsangebot für das Kita-Jahr 2023/24 möglich. 
Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin:

•		Kindertagesstätte	„Kleine	Strolche“,	Frau	Kasap,
			Tel.:	8264,	E-Mail:	kleinestrolche-woerth@gmx.de

•		Kindertagesstätte	„Rasselbande“,	Frau	Scheidemantel,
			Tel.:	8352,	E-Mail:	kita-rasselbande-woerth@gmx.de

•		Kindertagesstätte	„Wirbelwind“,	Frau	Teitscheid,
			Tel.:	7063040,	E-Mail:	kita-woerth-teitscheid@t-online.de

Sie werden von den Leiterinnen der Einrichtungen umfassend über 
Ihre Buchungsmöglichkeiten beraten.

Wir möchten Sie darum bitten die Anmeldung nur in einer der ge-
nannten Kindertagesstätten vorzunehmen. Nach den vorgenannten 
Terminen können Anmeldungen nur noch in begrenztem Umfang 
und in begründeten Ausnahmefällen angenommen werden. 
Umbuchungen nach dem 30.04.2023 sind gebührenpflichtig.

Bitte beachten Sie: Ein Platz in der Wunsch-Kita kann nicht ga-
rantiert werden! Wir bemühen uns, alle Wünsche zu berücksich-
tigen. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies auf Grund von Ge-
schwisterkindern, Buchungszeiten etc. nicht immer möglich ist.

Andreas	Fath-Halbig
1. Bürgermeister
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Informationen zur Antragstellung „Vereinspauschale 2023“
Alle Vereine, die beim Sportreferat des Landratsamtes einen Antrag 
auf die Vereinspauschale 2023 einreichen wollen, müssen sich mit 
den Antragsunterlagen leider noch gedulden. Der Grund hierfür: 
Da die Richtlinien zur Förderung der Vereinspauschale zum 1. Ja-
nuar 2023 geändert werden, müssen auch die Anträge angepasst 
werden. Das Innenministerium hat angekündigt, die neuen An-
tragsunterlagen sowie die dazu gehörenden neuen Richtlinien bis 
Weihnachten zu veröffentlichen. Sobald dem Sportreferat diese Un-
terlagen vorliegen, werden Vereine, die bisher abgerechnet haben, 
umgehend informiert.

Vorträge für Eltern mit sechs- bis zehnjährigen Kindern
Eltern müssen sich in den verschiedenen Lebensaltern ihrer Kinder 
mit immer neuen Themen auseinandersetzen. Die Anforderungen 
werden vielschichtiger und nehmen zu. Deshalb ist es gut, sich 
rechtzeitig zu informieren.
Das Landratsamt Miltenberg möchte Eltern bei ihrer wertvollen Ar-
beit unterstützen und bietet deshalb zwei Vorträge für Eltern mit 
Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren an – einen am Samstag, 
28. Januar, von 9.30 bis 12.45 Uhr in der Dienststelle Obernburg, 
einen weiteren in Form eines Online-Vortrags am Mittwoch, 1. Fe-
bruar, von 18 bis 19.30 Uhr.
Am 28. Januar geht es in der Obernburger Dienststelle um die The-
men „Wie begleite ich mein Kind gut durch die Grundschulzeit?“ 
und „Hörst du mir überhaupt zu? – Bewusste Kommunikation mit 
Kindern.“
Der Online-Vortrag am 1. Februar befasst sich mit der kreativen 
Nutzung von Medien.
Anmeldungen für einen Tag oder beide Tage werden bis Freitag, 
27. Januar 2023, im Landratsamt bei Evelyn Zöller (Telefon: 06022 
6200-610, E-Mail: evelyn.zoeller@lra-mil.de) erbeten.

Informationsveranstaltung zur Kindertagespflege
Das Angebot der Kindertagesbetreuung im Landkreis Miltenberg 
soll ausgebaut werden. Daher bietet das Landratsamt für inter-
essierte Tagesmütter oder Tagesväter am Donnerstag, 26. Januar 
2023, im großen Sitzungssaal der Landratsamtsdienststelle in der 
Römerstraße 18 – 24 von 17 bis 18.30 Uhr eine Informationsveran-
staltung zur Kindertagespflege an.
Unter Kindertagespflege versteht man die qualifizierte Bildung, Er-
ziehung und Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern im eigenen Haushalt. Eine weitere Möglichkeit ist 
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der Zusammenschluss von zwei bis drei Tagespflegepersonen zur Be-
treuung von bis zu zehn Kindern gleichzeitig in anderen geeigneten 
Räumen im Rahmen der Großtagespflege. Die Kindertagespflege ist 
eine selbstständige Tätigkeit, wird aber von der Wohnortgemeinde 
des Kindes und dem Jugendamt Miltenberg finanziell gefördert.
Wer Spaß und Erfahrung in der Erziehung von Kindern hat, über 
ausreichend Zeit und geeignete Räumlichkeiten verfügt und eine 
erfüllende Aufgabe sucht, in der man viel eigenverantwortlich ge-
stalten kann, für den könnte die Kindertagespflege eine interes-
sante Tätigkeit sein. Der nächste Qualifizierungskurs beginnt am 
10. März 2023 und ist Voraussetzung für die Tätigkeit, wenn keine 
pädagogische Ausbildung vorliegt.
Anmeldungen zur Informationsveranstaltung werden bis Freitag, 
20. Januar 2023, per E-Mail unter kindertagesbetreuung@lra-mil.
de erbeten. Nähere Informationen können auch telefonisch unter 
06022/6200-238 (Laura Holeczek) oder 06022/6200-239 (Margit 
Stoll) eingeholt werden. Die Teilnahme an der Informationsveran-
staltung ist unverbindlich.

Möchten Sie Menschen am Telefon begleiten? Die Ökumenische 
TelefonSeelsorge Untermain sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.
Um Menschen am Telefon mit verschiedenen Problemen und in 
Krisen kompetent begleiten zu können, erhalten Sie eine einjäh-
rige fundierte Ausbildung. Der nächste Kurs ist ab Februar 2023 
geplant. Die Voraussetzungen für die Mitarbeit sind Interesse an 
Menschen, psychische Stabilität, Einfühlungsvermögen und Team-
fähigkeit. Das Engagement bei der TelefonSeelsorge ist mit Berufs-
tätigkeit vereinbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.
ts-untermain.de oder 06021-325 365. Melden Sie sich bei Interesse 
bis zum 28. Januar 2023.

Lebensmittel-Kennzeichnung und MHD – Alles verständlich?
Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes lädt alle In-
teressierten zu dem Vortrag „Lebensmittelkennzeichnung und 
Mindesthaltbarkeitsdatum“ ein. Uns Verbrauchern sollte die Mög-
lichkeit geboten werden zu erkennen, was wir essen. Die Pflicht-
kennzeichnung, aber auch freiwillige Angaben auf den Verpackun-
gen sollen Orientierungshilfe beim Einkauf bieten. Doch was steckt 
genau dahinter? Ist der Schinken echt? Ist auf der Pizza wirklich 
richtiger Käse? Ist das Produkt wirklich frei von Gentechnik? Und 
was bedeutet eigentlich das MHD?
Sie erfahren von der Referentin, Ernährungsfachfrau Bianca Wis-
sel, wie Ihnen die Informationen auf den Verpackungen tatsächlich 

Telefon- 
seelsorge

Bauernverband
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weiterhelfen können, was hinter dem Wort „Mindesthaltbarkeitsda-
tum“ (MHD) steckt und mit welchem Handeln Sie der Wegwerfge-
sellschaft entgegenwirken können.
Termin:  Dienstag, 17. Januar 2023, Beginn: 19.00 Uhr
Wo:      Gasthaus „Deutscher Hof“, Schloßstr. 13, 
 63930 Neunkirchen-Umpfenbach
Anmeldung bei Ortsbäuerin Tanja Ditter unter Tel. 09378-908754  
oder auch direkt unter https://www.bildung-beratung-bayern.de/?-
tid=913998  unbedingt erforderlich.

Unternehmersprechtag in der ZENTEC GmbH -
Unterstützung	für	Existenzgründer	und	den	Mittelstand
Die Wirtschaftsexperten der AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. bieten 
Existenzgründer:innen und mittelständischen Unternehmen eine 
honorarfreie Beratung an. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen 
u. a.: Planung- und Finanzierung, Rechnungswesen, Optimierung 
von Organisationsabläufen, Produktion, Vertrieb und Marketing 
sowie Personalwesen, Aus- und Weiterbildung. Auch die Exis-
tenzsicherung und die Unternehmensnachfolge sind Themen der 
Sprechtage. Die jeweils 45-minütigen Beratungsgespräche finden 
vormittags statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aktivsenioren.de.
Nächster Termin ist am 18.01.2023 in der ZENTEC GmbH in Groß-
wallstadt. 
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstaltungen - 
Anmeldeschluss ist am 16.01.2023.

Innovative Ideen erfolgreich umsetzen – 
Beratung für technologieorientierte Start-ups 
Wichtige Erfolgsfaktoren, damit aus einer innovativen Idee ein er-
folgreiches Unternehmen wird, sind eine professionelle, neutrale 
Beratung und die richtigen Kontakte. Im Rahmen der „Beratung für 
Technologie-GründerInnen“ erhalten ExistenzgründerInnen - sowie 
Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienst-
leistung - u. a. Feedback und Beratung zu ihren Ideen und Kon-
zepten. Darüberhinaus erhalten Sie Unterstützung auf der Suche 
nach Kooperationspartnern in Wirtschaft und Wissenschaft. Wir in-
formieren Sie auch über Fördermöglichkeiten von Land und Bund.
Experten der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg, der 
Handwerkskammer für Unterfranken und der ZENTEC stehen Ihnen 
in einem einstündigen Gespräch zur Verfügung – kostenfrei!
Nächster Termin ist am 19.01.2023 in der ZENTEC GmbH in Groß-
wallstadt. 
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstaltungen - 
Anmeldeschluss ist am 17.01.2023.
Kontakt: 
Vanessa Scheyk, Telefon: 06022 / 26 -1110, anmeldung@zentec.de

ZENTEC
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HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREN
GOTTESDIENSTEN

Sa  24.12 Geburt des Herrn - HEILIGER ABEND
Wörth  15:30 Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel der  
   Kommunionkinder 2023
Erlenbach 18:00 CHRISTMETTE

So  25.12 HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN
Wörth  10:30 Festgottesdienst zum Hochfest der 
   Geburt des Herrn - WEIHNACHTEN
   Gebetsbitten: Theo Herbert und 
   Angehörige, Georg und Elise Holderbach 
   und Angehörige, Josef und Rita Kempf  
   und Angehörige, Verstorbene der 
   Familien Stegmann, Vandeven, 
   Grundmann und Martha Appel, Lebende 
   und Verstorbene der Familien Fried und  
   Dechent, Elisabeth und Ludwig Schmitt  
   und verstorbene Angehörige
Erlenbach 17:30 Messfeier in der Krankenhauskapelle

Mo  26.12 ZWEITER WEIHNACHTSTAG - 
   HL. STEPHANUS
Mechenhard 10:00 Festgottesdienst

Sa  31.12 Hl. Silvester I., Papst
Wörth  15:30 Wort-Gottes-Feier zum Jahresende
Erlenbach 17:00 Messfeier zum Jahresende in Erlenbach

So	 	 01.01	 HOCHFEST	DER	GOTTESMUTTER	
   MARIA NEUJAHR
Wörth  18:00 Messfeier zum Hochfest der 
   Gottesmutter Maria - NEUJAHR
   Gebetsbitten: Anton und Elisabeth 
   Bendert und Eltern, Rosalinde und 
   Ludwig Knödler und Lebende und 
   Verstorbene der Familien Knödler und  
   Bendert, Marianne Arbes, Angehörige  
   der Familien Christl, Rosbach und Winter

Fr	 	 06.01	 ERSCHEINUNG	DES	HERRN	
   EPIPHANIE - DREIKÖNIG
Wörth  10:00 Festgottesdienst zum Hochfest 
   Epiphanie - mit Segnung und 
   Aussendung der Sternsinger
   Gebetsbitten: Theo Herbert und 
   Angehörige, Familie Gudat sowie für  

Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus 
Wörth

Gottesdienste
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   Alois und Maria Schmitt, Lebende und  
   verstorbene Mitglieder des Schiffer- und  
   Fischervereins

Sa	 	 07.01	 Hl.	Valentin,	Bischof
Erlenbach 17:30 Messfeier in der Krankenhauskapelle

So	 	 08.01	 TAUFE	DES	HERRN
Erlenbach 10:00 Messfeier

Mo  09.01 Montag der 1. Woche im Jahreskreis
Wörth  10:00 Messfeier in der Seniorenresidenz Wörth

Di  10.01 Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis
Streit  18:30 Messfeier

Do  12.01 Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis
Wörth  19:00 Messfeier

Fr	 	 13.01	 Hl.	Hilarius
Wörth  17:00 Weg-Gottesdienst „Gott spricht zu uns  
   - ich will auf ihn hören - 
   Kommunionkurs 2023 Wörth

Das Pfarrbüro bleibt in den Weihnachtsferien geschlossen!

Firmkurs	2023
Der Vorbereitungskurs auf die Firmung 2023 startet! 
Alle Jugendliche ab der 8. Klasse, die daran teilnehmen möchten, 
werden gebeten, sich an das Pfarrbüro zu wenden, damit wir die 
Kontaktdaten aufnehmen können.
Bitte entweder im Pfarrbüro Tel. 941387 melden oder eine Mail 
schreiben an: pfarramt@nikolaus-woerth.de. Dabei die Handynum-
mer des Firmlings oder eine E-Mail-Adresse mitteilen.
Vorläufige Terminplanung:
Montag, 23.01.2023 – 19:30 Uhr
Info-Abend für Eltern, Paten und Jugendliche im Kilian-Saal
Persönliche Anmeldung der Jugendlichen:
Donnerstag, 26.01.2023 – 16:00 bis 18:00 Uhr im Pfarrhaus

Taufvorbereitung – Tauffeier
Folgender erster Termin ist vorgesehen:
Infoabend am Montag, 09.01.2023,
um 19:30 Uhr in St. Peter und Paul, Erlenbach
Tauffeier am Sonntag, 12. Februar 2023,
um 12:00 Uhr in St. Peter und Paul, Erlenbach 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Pfarrbüro an!
Wolfgang Schultheis, Pfarrer

Aktion Erstkommunionbilder zum 125-jährigen Jubiläum 
von St. Nikolaus Wörth
Als wachsende Dauerausstellung in der Pfarrkirche haben wir uns 
im Vorbereitungsteam etwas Besonderes ausgedacht.
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Wie wäre es, wenn wir von vielen Jahrgängen, die in St. Nikolaus 
Erstkommunion gefeiert haben, ein Gruppenbild erhalten würden, 
das wir in der Kirche präsentieren?
Um das Realität werden zu lassen, lassen Sie dem Pfarrbüro in den 
nächsten Wochen ein Gruppenbild Ihrer Erstkommunion oder das 
Gruppenbild Ihrer Kinder zukommen.
Bitte versehen Sie Ihr Foto auf der Rückseite mit Ihrem Namen 
und Ihrer Adresse, damit wir Ihnen Ihr Foto nach dem Einscannen 
wieder zukommen lassen können! Auch das Jahr Ihrer Kommunion 
bitte auf Ihrem Bild notieren!!!
Die ersten Bilder von Jahrgängen der vergangenen Jahre sind be-
reits eingegangen.
Wir hoffen, diese Ihnen bald in der Kirche zeigen zu können.

Newsletter - Pfarrei St. Nikolaus                                                                                      
Falls Sie Interesse haben, schreiben Sie eine Mail an: 
newsletter@nikolaus-woerth.de um sich in den Verteiler aufneh-
men zu lassen. 

Pfarramt St. Nikolaus
Telefon: 94 13 87 – Fax: 94 10 87 – 
E-Mail: pfarramt@nikolaus-woerth.de
Öffnungszeiten wegen der Corona-Pandemie weiterhin nur telefo-
nisch:
Dienstag von 16:30 – 18:30 Uhr und Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Klingenberg
Pfarrerin Dr. Iris Kreile: Tel: 0160/ 5 91 04 19 – Montag freier Tag
E-Mail: iris.kreile@elkb.de
Pfarramtssekretärin Birgit Bonn: Tel: 09372/ 29 29 – Mi., Do. von 
9:00 Uhr - 12:00 Uhr
E-Mail:  pfarramt.klingenberg-woerth@elkb.de

Samstag, 24. Dezember – Heiliger Abend
16:15 Uhr  familienfreundlicher Gottesdienst im Pfarrgarten  
  der Trinitatis-Kirche, Klingenberg
17:30 Uhr  Christvesper mit Orgel und Flöte in der 
  Trinitatis-Kirche, Klingenberg

Sonntag, 25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiertag
10:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Trinitatis-Kirche,  
  Klingenberg. Anschließend Kirchenkaffee

Montag, 26. Dezember – 2. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst mit Orgel und Flöte 
  in der Wendelinus-Kapelle, Wörth

Evang.-Luth. 
Trinitatis-
Gem. Klingen-
berg-Wörth

Gottesdienste
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Samstag, 31. Dezember – Altjahresabend
17:00 Uhr  Jahresabschluss mit Moya-Chor im Pfarrgarten  
  der Trinitatis-Kirche, Klingenberg

Sonntag, 1. Januar – Neujahr
17:00 Uhr  Gottesdienst in der Wendelinus-Kapelle, Wörth

Freitag, 6. Januar – Epiphanias
09:30 Uhr - Gottesdienst in der Wendelinus-Kapelle, Wörth

Sonntag,	8.	Januar	–	1.	Sonntag	nach	Epiphanias
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Trinitatis-Kirche, Klingenberg

Ökumenisches	Friedensgebet
Samstag, 14. Januar  um 17 Uhr in der Trinitatis-Kirche in Klin-
genberg.
Veranstalter: Katholische Pfarrgemeinde Klingenberg und Evangeli-
sche Trinitatisgemeinde Klingenberg-Wörth 

Sonntag, 15. Januar – 2. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Wendelinus-Kapelle, Wörth
10:30 Uhr Gottesdienst in der Trinitatis-Kirche, Klingenberg

•	 Unsere	Trinitatis-Kirche	ist	von	9	bis	17	Uhr	geöffnet.	
 Wir laden ein zum Besuch und zum stillen Gebet.
•	 Weitere	und	jederzeit	aktuelle	Infos	erhalten	Sie	über	
 unsere Homepage:  
 www.klingenberg-woerth-evangelisch.de
•	 Für	ein	Gespräch	ist	Pfarrerin	Kreile	für	Sie	da.	
 Rufen Sie einfach an, entweder im Pfarramt oder mobil   
 (0160-5910419)
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www.feuerwehr-woerth.de

Feuerwehr	sammelt	und	entsorgt	die	Christbäume
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Wörth,
auch im kommenden Jahr sammelt am Samstag, 14. Januar 2023, 
die aktive Mannschaft und Jugendfeuerwehr wieder Ihre Christbäu-
me im Stadtgebiet ein.
Bitte legen Sie Ihre Bäume gut sichtbar nach draußen.
Ab 13 Uhr werden diese eingesammelt und auf dem Grüngutsam-
melplatz umweltfreundlich entsorgt.
Lametta und Christbaumschmuck ist vorher bitte zu entfernen.
Mit Ihrer Spende bei der Christbaumsammlung unterstützen Sie 
auch im kommenden Jahr wieder die Jugendarbeit des Feuerwehr-
nachwuchses.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern ein fro-
hes, besinnliches und erholsames Weihnachtsfest mit gemütlichen 
Stunden im Kreise Ihrer Familie und Liebsten sowie einen guten 
Jahreswechsel und für das neue Jahr viel Erfolg, Gesundheit, Zu-
friedenheit und Glück.

Ihre Feuerwehr Wörth

Freiwillige  
Feuerwehr 
Wörth

FSV-Weihnachtsgrüße
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Spon-
soren von Herzen ein tolles und entspanntes Weihnachtsfest mit 
leckerem Essen und viel Zeit mit der Familie. Bleibt alle gesund und 
fit und rutscht gut rüber in ein hoffentlich gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2023. Wir sehen uns am Reifenberg. 
Eure FSV-Vorstandschaft

Apfelweintage	im	FSV	Sportheim	(28.12.22-30.12.22):
Unsere traditionellen Apfelweintage finden vom 28.12.22-30.12.22 
statt. Wir bewirten unsere Gäste wie gewohnt täglich ab 16 UHR 
mit deftigen Hausmacher Speisen und spritzigem Apfelwein. Es fin-
den sich auch einige Neuerungen auf unserer Speisekarte. Lassen 
Sie sich überraschen! Seien Sie unser Gast und verbringen Sie ein 
paar gemütliche Stunden „zwischen den Jahren“ im FSV-Sportheim 
am Reifenberg.

FSV Wörth
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Frohe	Weihnachten	&	einen	guten	Rutsch	ins	neue	Jahr!
Die Vorstandschaft des TV 04 Wörth dankt allen Übungsleitern und 
Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung im Jahr 2022.
Wir wünschen allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr.

TV 04 Wörth

Der Wanderverein wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Bürgerin-
nen und Bürgern ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest 
im Kreise ihrer Familie. Zudem einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
in dem wir uns dann hoffentlich alle gesund wiedersehen und ge-
meinsame Wanderungen unternehmen können.
Vorstandschaft der Wanderfreunde Wörth e.V. 

Wanderfreunde 
Wörth e.V.

Liebe Mitglieder,
Freunde, und Förderer der DJK Wörth.
Wir wünschen allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr. Wir konnten in diesem immer 
noch sehr anstrengenden Jahr wieder einige Schritte zurück zur 
„Normalität“ machen. Hoffen wir das sich auch Welt-Politische-La-
ge im nächsten Jahr wieder entspannt und wir ein erfreuliches Jahr 
2023 genießen können. Jetzt genießen Sie erstmal die Weihnachts-
zeit und den Jahreswechsel.
Sollte jemand im neuen Jahr mit dem Gedanken spielen mal Tisch-
tennis spielen zu wollen, oder es mal mit dem Kegeln versuchen 
möchte so sind neue Gesichter gerne zu unseren Trainingszeiten 
willkommen.
Diese sind beim Kegeln montags von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
donnerstags von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Tischtennis Training ist dienstags von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr und 
donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr.
In diesem Sinne wünschen wir ein Frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das Jahr 2023
Die Vorstandschaft der DJK Wörth

DJK Wörth
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Die Chorgemeinschaft lädt ein zur Generalversammlung am
12. Jan. 2023 um 19.30 im Kiliansaal

Die Tagesordnung läuft wie folgt ab:
Begrüßung
Totengedenken
Protokollverlesung
Bericht der Kassenprüfer
Der Kassenbericht
Bericht des Chorleiters
Bericht der Vorsitzenden
Neuwahlen
Verschiedenes
Die Anwesenheit jedes Mitglieds ist wichtig. Ich  danke jetzt schon 
für Eure Teilnahme. 

Chorgemein-
schaft  
Wörth am Main

Bestimmungskurs Vögel:
Heimische Vogelwelt im Wandel der Jahreszeiten
Im Frühjahr 2023 bietet die Kreisgruppe Miltenberg des BUND Na-
turschutz wieder einen kostenlosen Bestimmungskurs zum Thema 
Ornithologie an. Das Angebot richtet sich an motivierte Einsteige-
rInnen und Fortgeschrittene, die die heimische, doch noch so viel-
fältige Vogelwelt näher kennen lernen, ihre Artenkenntnisse vertie-
fen und erweitern wollen und bereit sind ihr Wissen als Grundlage 
für konkrete Naturschutzmaßnahmen aktiv einzubringen.
Wer eine Vogelart bestimmen will, muss vor allem wissen auf was es 
ankommt. Hier sind zum Beispiel das Aussehen im Jugend-, Pracht- 
oder Schlichtkleid, der Lebensraum, das Verhalten, das Flugbild, die 
Stimme oder der Balzgesang zu nennen. Um einen Einblick in die 
im Jahresverlauf sich verändernde Vogelwelt zu gewinnen sind die 
Begehungen zum Kurs mit dem Vogelexperten Gerd Andres über 
ein halbes Jahr verteilt. Mehr Infos zu den einzelnen Terminen und 
zur Anmeldung unter: www.naturtalent-gesucht.de/kurse Eine An-
meldung ist bis 8.1.2023 möglich.

Bund  
Naturschutz
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NOTDIENSTE

Ärztlicher Notdienst
Notfalldienst
Fr ab 13 Uhr bis Mo 8 Uhr und Mi 13 Uhr bis Do 8 Uhr ...... 116 117
Feuerwehr und Rettungsdienst ................................................. 112
Hotline Kinderarzttermine im Landkreis Miltenberg ............ 09 21 / 78 77 65 55 024

Zahnärztlicher Notdienst
Ab sofort finden Sie den aktuellen Notdienst auf der Homepage
www.notdienst-zahn.de                
Wegen dem langen Aktualitätszeitraum von 14 Tagen und dem häufigen Tausch der 
Notdienste werden an dieser Stelle keine Rufnummern veröffentlicht.

Notdienst der Apotheke / Acil Servis Eczanesi
Notdienst-Hotline ...................................................................... 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min) oder unter www.aponet.de

Tierärztliche Rufbereitschaft
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php       Tel.  09372/9407871

SERVICENUMMERN
Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige

Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371 / 6694920,
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr und Mo. + Di. 14 - 16 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg,. Zentrale Tel.-Nr. 09371 6694920
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr und Mi. 14 - 16 Uhr.
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freunden
Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt:	0176	-	34	51	20	60;	www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder-
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924	Kleinheubach,	Telefon:	09371	/	660	68	51,	www.akhd-miltenberg.de

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung EUTB
Unterstützt und berät alle Menschen, die von Behinderung bedroht oder betroffen
sind, sowie deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation und Teil-
habe. Brückenstraße 17, 63897 Miltenberg, Tel. 09371 9493487, Frau Laumeister:
diana.laumeister@awo-unterfranken.de, www.teilhabeberatung.de
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Event fi ndet nach 2G-Regeln sta�  (geimp� /genesen).

30.12.2022 - AB 17 UHR

Oskar‘s Waldhütt enteam 
wünscht allen

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2023!!
Lassen wir ein aufregendes 
und schwieriges Jahr 2022 

gehen und 
schauen

hoff nungsvoll
was das Neue 

Jahr 2023 
bringt.

Öff nungszeiten zwischen den Jahren:
24.hl. Abend u. 25.12.2022: geschlossen

26.12.2022: von 11 bis 19 Uhr 

geöff net, ausreserviert
27./28./29.12.2022: geöff net von 12 bis 19 Uhr

30.12.2022: Jahresabschluss-Event ab 16 Uhr geöff net
31.12.2022: Silvester geschlossen

1.1.2023: von 12 bis 19 Uhr geöff net

Kontakt - Daten: TEvent fi ndet nach 2G-Regeln sta�  (geimp� /genesen).

30.12.2022 - AB 17 UHR

Oskar‘s Waldhütt enteam 
wünscht allen

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2023!!
Lassen wir ein aufregendes 
und schwieriges Jahr 2022 

gehen und 
schauen

hoff nungsvoll
was das Neue 

Jahr 2023 
bringt.

Öff nungszeiten zwischen den Jahren:

geöff net, ausreserviert
27./28./29.12.2022: geöff net von 12 bis 19 Uhr

30.12.2022: Jahresabschluss-Event ab 16 Uhr geöff net
31.12.2022: Silvester geschlossen

1.1.2023: von 12 bis 19 Uhr geöff net

Kontakt - Daten: Tel. 09372-922 360, E-Mail zahnuwe@aol.comEvent fi ndet nach 2G-Regeln sta�  (geimp� /genesen).

30.12.2022 - AB 17 UHR

Oskar‘s Waldhütt enteam 
wünscht allen

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2023!!
Lassen wir ein aufregendes 
und schwieriges Jahr 2022 

gehen und 
schauen

hoff nungsvoll
was das Neue 

Jahr 2023 
bringt.

Öff nungszeiten zwischen den Jahren:

geöff net, ausreserviert
27./28./29.12.2022: geöff net von 12 bis 19 Uhr

30.12.2022: Jahresabschluss-Event ab 16 Uhr geöff net
31.12.2022: Silvester geschlossen

1.1.2023: von 12 bis 19 Uhr geöff net

el. 09372-922 360, E-Mail zahnuwe@aol.comEvent fi ndet nach 2G-Regeln sta�  (geimp� /genesen).

30.12.2022 - AB 17 UHR

Oskar‘s Waldhütt enteam 
wünscht allen

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2023!!
Lassen wir ein aufregendes 
und schwieriges Jahr 2022 

gehen und 
schauen

hoff nungsvoll
was das Neue 

Jahr 2023 
bringt.

Öff nungszeiten zwischen den Jahren:

geöff net, ausreserviert
27./28./29.12.2022: geöff net von 12 bis 19 Uhr

30.12.2022: Jahresabschluss-Event ab 16 Uhr geöff net
31.12.2022: Silvester geschlossen

1.1.2023: von 12 bis 19 Uhr geöff net

Liebe Kundinnen und Kunden,
Ihnen allen möchte ich für die langjährige Treue, 

das entgegengebrachte Vertrauen, die guten Begegnungen 

und Gespräche DANKE sagen.

Geschäftsaufgabe zum 31. 12. 2022

Luxburgstraße 3 · 63939 Wörth am Main 

Telefon: 0 93 72 / 51 91 · E-Mail: zoeller-raum@t-online.de

Ihre Elisabeth Zöller

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
besinnliche Weihnachten und ein gesundes friedvolles neues Jahr!





 












 
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Ü-60 NACHMITTAG

www.wirtshaus-obernburg.de
DAS WIRTSHAUS   |   Römerstraße 4   |   63785 Obernburg    |   Telefon: 06022 5060630   |   E-Mail: info@wirtshaus-obernburg.de

…DAS DARF KEINER VERPASSEN!

www.wirtshaus-obernburg.de
DAS WIRTSH AU S  ·  Römerstr. 4  ·  63785 Obernburg  ·  Telefon: 06022-5060630  ·  E-Mail: info@wirtshaus-obernburg.de
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Wir wünschen allen
Gästen, Freunden und Bekannten
ein wunderschönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 

28. Januar: LAKEFLEISCH-ESSEN  (Reservierungen fürs Lakefleisch ab sofort
               gerne per WatsApp oder telefonisch)

 WEIBERFASCHING und FASCHINGSONNTAG geöffnet

©
 h

a
n

se
n

w
e
rb

u
n

g
.d

e

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Elektroinstallateur, Hilfsarbeiter

und Auszubildende (m/w/d).

Du bist belastbar, kannst selbstständig Arbeiten

und verfügst über einen Führerschein der Klasse B? 

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Schicke deine Bewerbungsunterlagen an: 

FC Elektrotechnik, Reichertstraße 2, 63820 Elsenfeld

oder an info@fc-elektrotechnik.de

Tel.: 01 51 51 13 98 39

und Auszubildende (m/w/d).

Christian Falcone • 63820 Elsenfeld / Rück • E-Mail: info@fc-elektrotechnik.de

Warum arbeitest du eigentlich 

nicht bei uns?

Wir wünschen allen 

unseren Kunden und Freunden

 FROHE WEIHNACHTEN 
und ein erfolgreiches neues Jahr!
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GEFÄSS- UND  
ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
www.asklepios.com/langen

Unsere Behandlungsschwerpunkte
n	 		Erkrankungen der Haupt- und Halsschlagader
n	 		Durchblutungsstörungen wie Schaufenster- 

krankheit & Diabetisches Fußsyndrom
n	 		Krampfadern & Chronisch Venöse Geschwüre
n	 		Shuntchirurgie

Innovative Verfahren
n	 		Kontrastmittelfreies Vorgehen  
n	 		Stoßwellentherapie
n	 		Minimal-invasive Behandlung bei Krampfadern

Indikationsambulanz  
Chefarzt Prof. Dr. Dr.  
med. K. Donas 
Terminvereinbarung unter:  
06103 / 912 61 46 3 
www.asklepios.com/langen/ 
experten/sprechstunden

KLINIK LANGEN

„ Gefäßerkrankungen  
können schwer- 
wiegende Folgen  
hervorrufen.  
Daher ist die früh- 
zeitige Behandlung  
unser Ziel.“
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Der 
Weihnachtsmann ist 

auch ein Roter! 

Wir wünschen ein schönes Fest und 
einen guten Start in das neue Jahr! 

Krippenmuseum Glattbach

Besichtigungen für Gruppen nach Anmeldung auch außerhalb dieser Zeiten möglich.

Frohe Feiertage wünscht das team des Krippenmuseums

Hauptstr. 114 u. Schulstr. 2 · 63864 Glattbach · Tel. 06021/3491-0 · www.glattbach.de

Das Museum beherbergt ca. 1400 Krippendarstellungen

aus allen 5 Kontinenten und von mehr als 90 Ländern.

Außerdem befindet sich in der 2. Ausstellung eine  

außergewöhnliche, 6  m lange und 1,60 m hohe  

Krippenlandschaft mit hunderten geschnitzten Figuren  

aus dem tschechischen Iglau.

Zusätzlich werden jährlich viele neue und bisher ungezeigte 
Krippen ausgestellt, so dass ein Besuch

immer wieder aufs Neue interessant ist.

Öffnungszeiten:
26.11.22 bis 23.12.22: Fr. bis So.: 14.00 bis 18.00 Uhr

 25.12.22 bis 7.1.23: Täglich (auch montags): 14.00 bis 18.00 Uhr

8.1.23 bis 29.1.23: (nur sonntags): 14.00 bis 18.00 Uhr

 Am 24.12. und 31.12. ist das Museum geschlossen.
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KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE &  
INTERNISTISCHE INTENSIVMEDIZIN

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
www.asklepios.com/langen

Unsere Behandlungsschwerpunkte
n	 Koronare Herzkrankheit & Herzinfarkte
n	 Herzrhythmusstörungen & Herzklappenfehler
n	 Einsetzen von Herzschrittmachern  
 & Defibrillatoren
n	 Gefäßerkrankungen
n	 Akute Schlaganfallversorgung

Auszeichnungen
Chest Pain Unit: rasche, zielgerichtete Abklärung  
bei unklarem akutem Thoraxschmerz
Cardiac Arrest Center: optimale Versorgung  
reanimierter Patienten im interdisziplinären Team 
Indikationsambulanz  

Indikationsambulanz  
Chefarzt, Prof. Dr. med. R. Lehmann 
Terminvereinbarung unter:  
06103 / 912 13 41 
www.asklepios.com/langen/ 
experten/sprechstunden

KLINIK LANGEN

„ Wir hören  
auf Ihr          
         Herz“
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                      ein frohes                       ein frohes

www.bauer-woerth.de

Unser Geschäft bleibt vom 27. 12. – 31. 12. 22 geschlossen

Am Ende des alten Jahres sagen wir herzlichen Dank 

            für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen

                und wünschen Ihnen 

                      ein frohes Weihnachtsfest 

                           und alles Gute für 2023

                      ein frohes

Frohe Weihnachten

und ein erfolgreiches

gesundes neues Jahr!

Vital-Daelen-Str. 1
www.spenglerei-hepp.de

Handwerkliche Präzision

 mit optischer Ästhethik

Spenglerei Hepp

Oliver Lautenberger

Andreas Reuter
Glasermeister

Wir wünschen allen 

unseren Kunden und 

Freunden ein 

schönes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches, 

gesundes, neues Jahr!

Glas- & Fensterreparaturen

Balkon- & Pergolaverglasungen

Vordächer & Dachverglasungen

Glasplatten & Spiegel nach Maß

Fenster & Haustüren 

Fliegengitter – Scheibenjalousien 

Dachfenster – Rollläden

Baumgartenweg 24 

63911 Klingenberg a. Main

Telefon: 09372 20924 

Mobil: 0170 9336842

Fax: 09372 130849

reuter.andy@t-online.de
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Frohe  
    Weihnachten*

срећан Божић
Maligayang Pasko

* Frohe Weihnachten in den 4 häufigsten Sprachen unserer Klinikmitarbeiter:innen.

sretan božić

KLINIK SELIGENSTADT

Designbeläge, Parkett,
Dielenböden etc…

JETZT zu Aktionspreisen bei SAGA

PLISSEE & GARDINEN
Ihre traumhafte Fensterdekoration kombinieren

JETZT zum Aktionspreis bei SAGA

Mainaschaff
Hauptstraße 204

(B8 Abf.-Strietwald) · Tel. 06021/41600
Mo.– Fr. 9 –18 Uhr · Do. –19 Uhr · Sa. 10 –14 Uhr
www.saga-raumausstattung.de

50 Jahre 1969–2019
SAGA Raumausstattung GmbH

Größte Sonnenschutzausstellung aller führenden Marken!

zu
Hause
schön

wir’s uns
eben

20%

Gardinen · Bodenbeläge · Sonnenschutz

Bodenbeläge
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Zum Weihnachtsfest wünschen wir Euch viel Erholung, Gesundheit, Frieden und 
über den Jahreswechsel hinaus anhaltende Freude

Caritas Sozialstation St. Johannes e.V. in Erlenbach & Tagespflege Ursula Wiegand  

Barbarossastr. 5
63906 Erlenbach
฀  09372 /134134 

info@sozialstation-
erlenbach.de
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Frohe Weihnachten und einen g�ten Star� 
ins neue Jahr 
wünschen
Mirko Scherrer und Team

Öffnungszeiten: 
24.12.2022 und 31.12.2022: 5.00 bis 17.00 Uhr

1.1.2023:  9.00 bis 22.30 Uhr

Wir wünschen

Frohe 
Weihnachten
 

... und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Genießen Sie die Feiertage 
im Kreise Ihrer Familie!

„

Jonas & Kroth Immobilien GmbH • Tel.: 0 60 22-264 750 • www.jonasundkroth.de




















